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Wahlperiode 2021-2026 

26345 Bockhorn, den 30.08.2022 

 

Beschlussvorlage 
 

 

Amt: Abteilung III Datum: 30.08.2022 

Bearbeiter: Kerstin Meyer- Staudt Vorlage Nr.: 2021/882/3 

 

 

Beratungsfolge Status Termin Behandlung 

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss Ö 13.09.2022 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss N 04.10.2022 Entscheidung 

 

Betreff: 

Antrag der Gruppe Bündnis90/Die Grünen-Die Linke zum Erhalt der Kinderspielplätze 

 

 

Schilderung der Sach- und Rechtslage 

Den anliegenden Antrag der Gruppe Bündnis90/Die Grünen – Die Linke hat der 

Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 02.08.2022 dem Bau-, Planungs- und 

Umweltausschuss zur Vorberatung zugewiesen.  

 

Die Antragstellerin wird in der Sitzung Gelegenheit haben ihren Antrag zu erläutern. 

 

Hinweis der Verwaltung: 

Für die Kinderspielplätze „Am Brunskamp“ und „Alter Garten“ gab es Kaufinteressenten. 

Nach Vorberatung im Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusförderungsausschuss und 

Verwaltungsausschuss (sh. Vorlage Drs.-Nr. 2021/869) beschloss der Rat der Gemeinde 

Bockhorn am 24.06.2021 den Verkauf der Plätze (Höchstpreisgebot, mindestens jedoch voller 

Bodenrichtwert). Die Beurkundungen sind inzwischen erfolgt. 

 

Für die Kinderspielplätze „Hurlingskamp“, „Igelbrink“ und „Tichelhoff“ liegt weder ein 

Beschluss zu einem Verkauf noch zu einer Neuausstattung mit Spielgeräten vor (2 

(Hurlingskamp) bzw. keine Rückläufe für diese Plätze im Rahmen der Spielplatzumfrage von 

2018). 

 

Sollten diese Spielplätze als Kompensationsfläche hergestellt werden, wäre dies eine 

dauerhafte, grundbuchlich abgesicherte Festlegung; diese Plätze wären somit nicht mehr als 

Kinderspielplätze (bei erneutem / zukünftigen Bedarf) oder als Baugrundstücke (z. B. für die 

Immobilienverwaltung) nutzbar. 

 

Zum Vorschlag, die Anlieger könnten die Pflege der Flächen übernehmen, folgende 

Hinweise: Bisher hat kein Anlieger der genannten Flächen eine entsprechende Bereitschaft 

geäußert; diese müsste abgefragt und langfristig von allen Anliegern zugesichert werden. 

Sollte diese langfristige Bereitschaft (über den Einzelfall hinaus) nicht bestehen, müssten die 



Flächen weiterhin und (abhängig von der vorgesehenen Ausgestaltung) ggfs. deutlich 

aufwändiger vom Bauhof gepflegt werden. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Diese sind abhängig von der Art der zukünftigen Gestaltung der Spielplätze; hierzu müssten 

die Vorschläge „Begegnungspunkte“ und „grüne Inseln“ sowie die Ausgestaltung als 

Kompensationsflächen (Streuobstwiese?) genauer definiert werden. 

 

 

Beschlussvorschlag 

Die Kinderspielplätze „Hurlingskamp“, „Igelbrink“ und „Tichelhoff“ werden 

a) als Begegnungspunkte umgestaltet und / oder 

b) als grüne Inseln den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt oder 

c) als Kompensationsflächen hergerichtet. 

 

 

 

 

Krettek 

Bürgermeister 
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